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Beschluss der Bundesvertreterversammlung vom 12. März 2017: Aus der Kirche ausgetretene 

Getaufte oder Nichtchristen (auch Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften) können nach 

eingehender Prüfung im Rahmen einer Einzelfallentscheidung in eine Bruderschaft aufgenommen 

werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Bewerber um die Mitgliedschaft zu den christlichen 

Zielen des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften bekennen und ihr 
Bekenntnis glaubhaft machen. Die Einzelfallprüfung setzt ein offenes und ehrliches 

Aufnahmegespräch voraus, in das möglichst auch der Präses oder ein geistlicher Begleiter der 

Bruderschaft einbezogen wird. Führt die Einzelfallentscheidung zur Aufnahme in die Bruderschaft, 

ist   die Mitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten gegeben. Das bezieht die Möglichkeit mit 

ein, auf allen Ebenen des Bundes die Königswürde zu erringen. Einschränkungen bestehen 

allerdings für Ämter mit besonderer, auch inhaltlicher Verantwortung (gesetzlicher Vorstand gem. 

§ 26 BGB einer Bruderschaft sowie alle Vorstandsämter auf Bezirks-, Diözesan- und 

Bundesebene). Hier ist die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche Grundvoraussetzung. 
 


